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Verfahren

Der Rat hat am                                diesen Bebau-
ungsplanentwurf und seine öffentliche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Dieser Bebauungsplan wird hiermit 
ausgefert igt.

Der Bebauungsplan ist am                                 gemäß
§ 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden mit 
dem Hinweis darauf,bei welcher Stelle der Plan während 
der Dienststunden eingesehen werden kann. Mit  dieser
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft  getre-
ten. Der Hinweis auf die Vorschrif ten des § 44 BauGB
und des § 215 BauGB ist erfolgt .

Bürgermeister Bürgermeister

Coesfeld,
Der Bürgermeister

Bürgermeister

Coesfeld, Coesfeld,
Der Bürgermeister

Schrif tführer Schrif tführer

Entwurf und Bearbeitung:

i.A.

Schrift führer Bürgermeister

i.A.

§§  7  und 41 der Gemeindeordnung NW
(GO NW) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 14.07 .1994 (GV NW S. 666) in der
z.Zt. gültigen Fassung

Coesfeld,                i.A.

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen 
des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist
geometrisch eindeutig.
Die Planunterlage entspricht dem Katasterbestand
von Dezember 2008.

Zahl der Vollgeschosse
zwingend

Zahl der Vollgeschosse

öffentl. best . Verm.-Ing.

Zeichenerklärung
§ 9 Bau GB und BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

0.3 Grundflächenzahl GRZ

4.

Baugebiet

DachneigungBauweise

Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
Straßenverkehrsfläche Straßenbegrenzungslinie

GRZ

Coesfeld,              

I

GA Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Garagen

Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der
Bebauungsplanänderung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung

§ 86 BauO NW

0°-30° festgesetzte Dachneigung

Zeichenvorschriften für Katasterkarten in NRW

Gebä udebestand Übe rdachunge n (Be stand )

Rechtsgrundlagen:

19

5. Landeswasse rgesetz (LWG NW)
in de r Fassung  der Bekann tmachung
vom 25.06 .1995 (GV NW S. 926)
in de r z.Zt. gül tigen Fassung

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung  vom  23.09.2004 
(BGBl  I S. 2414), zule tzt geändert am
31.07 .2009 (BGBl . I S. 2585)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in de r Fassung de r Bekanntmachung
vom 23.01 .1990 (BGBl . I S. 133),
zuletzt geändert am 22 .04 .1993
(BGB l. I S. 466)

§ 86  der B auordnung fü r das Land NW
(BauO NW) vom  01 .03.2000 (GV NW
S. 256 ) in de r z.Zt. gül tigen Fassung

3.

2.

1 .

Der Bürgermeister
Fachbereich 60     
Planung - Bauordnung - Verkehr

Geschossflächenzahl GFZ

G eschosszahl

II

Der Rat  der Stadt  Coesfe ld  ha t am                       
gemäß §  2 Abs.  1 BauGB  d ie  Aufste llung d ieses
B ebauungsp lanes beschlossen.

Dieser P lan und die Begründung haben
gemäß §3 A bs. 2 B auG B in der Ze it  vom
                           bis                                
zu jedermanns Einsichtnahme ö ffent lich
ausgelegen.

Dieser Plan  ist  vom Rat gemäß §10 B auGB in  Verb .
mit  den §§  7 und 41 G O NW  am                               
als Satzung besc hlossen worden. Gemäß §  86
Abs. 4  BauO NW sind  die örtlic hen Bauvorschrift en
als Festsetzungen in  den Bebauungsp lan
aufgenommen worden.
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Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 12  
„Druffels Feld“  
 
14. Änderung / Teilbereich A  - Akazienweg - 

 
Für den Teilbereich A gelten ausschließlich folgende Festsetzungen: 
 
In allen Geb ieten  müssen  die Außenwandflächen der Bauvorhaben mit rotbuntem Maue r-
werk verblendet werden. Einzelne Flächen können verputzt, mit Holz verkle idet oder mit Zie-
gelsteinen in der Farbskala gelb bis weiß verblendet werden. 
 
Die Einfriedigung zur Straße hin (in dem Bereich zwischen Straßenbeg renzungslinie und der 
nächstliegenden Baug renze bzw. deren gedachter Verlänge rung bis zur Grundstücksgrenze) 
hat ausschließlich durch lebende  Hecken  bzw. durch Zäune  eingebunden in Hecken zu er-
folgen.  
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3  BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet
ausnahmsweise zulässigen Anlagen oder Nutzungen  (Betr iebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht störende Gewerbebetr iebe, Anlagen fü r Verwaltungen, Gartenbaubetr ie-
be und Tankstellen) nicht Bestandte il des Änderungsplanes. 
 
Gebiet B Eingeschossige Wohne igenheime in o ffener Bauweise  als Einzelhäuser. 
 Traufenhöhe max. 3,75 m gemessen von  der Oberkante des Erdgeschoss-

fußbodens bis zum Schnittpunkt der senkrechten Verlängerung der Außenfas-
sade  mit der  Dachhau taußenkante. 

 Dachhaut  Dachziege l, Farbskala blau bis schwarz. 
 Garagen  mit Flachdach. In dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie 

und der  nächstliegenden Baugrenze bzw. deren gedachter Verlängerung bis 
zu r Grundstücksgrenze (=Vorgarten) sind Garagen  nicht zulässig.  

 Untergeordnete bauliche Anlagen sind mit von den Festsetzungen abwei-
chenden Dachneigungen oder mit einem Flachdach nu r außerhalb  der Vorgä r-
ten zulässig. 

 
Gebiet C Eingeschossige Wohne igenheime in o ffener Bauweise  als Einzelhäuser. 
 Traufenhöhe max. 3,75 m gemessen von  der Oberkante des Erdgeschoss-

fußbodens bis zum Schnittpunkt der senkrechten Verlängerung der Außenfas-
sade  mit der  Dachhau taußenkante. 

 Dachhaut  Dachziege l, Farbskala hellbraun bis dunkelbraun. 
 Garagen  mit Flachdach. In dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie 

und der  nächstliegenden Baugrenze bzw. deren gedachter Verlängerung bis 
zu r Grundstücksgrenze (=Vorgarten) sind Garagen  nicht zulässig. 

 Untergeordnete bauliche Anlagen sind mit von den Festsetzungen abwei-
chenden Dachneigungen oder mit einem Flachdach nu r außerhalb  der Vorgä r-
ten zulässig. 

 

Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 12 „Druffels Feld“  
14. Änderung / Teilbereich B  - Lärchenweg/Stadthagen/Buchenweg - 

 
Für den Teilbereich B gelten ausschließlich folgende Fests etzungen: 
 
In allen Gebieten  müssen  die Außenwand flächen der Bauvorhaben  mit rotbuntem Maue rwerk 
verblendet werden . Einze lne Flächen können verputzt, mit Ho lz verkle idet oder mit Ziegelstei-
nen in de r Farbska la gelb  bis we iß verblendet werden. 
Ausnahmen  für die G estaltung der Außendach- und Wandflächen  siehe Beschreibung der  e in-
zelnen Gebiete.  
 
Die Einfriedigung zu r Straße hin (in dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und der 
nächstliegenden Baugrenze bzw. deren gedachter Verlängerung bis zur Grundstü cksgrenze) 
hat ausschließlich durch lebende Hecken bzw. durch Zäune eingebunden in Hecken zu  erfol-
gen.  
 
Gebiet A Eingeschossige Wohne igenheime in o ffener Bauwe ise als Einzelhäuser. 
 Traufenhöhe max. 3,75  m gemessen von der Oberkante des Erdgeschossfußbo-

dens bis zum Schnittpunkt de r senkrechten Ver längerung  der  Außenfassade mit 
der Dachhautaußenkan te. 

 Dachhaut  Dachziege l, Farbskala hellbraun bis dunkelbraun. 
 Garagen  mit Flachdach. In dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie  und 

der nächstliegenden Baugrenze bzw. de ren gedachter  Verlängerung bis zur 
Grundstücksgrenze (=Vorgarten) sind Ga ragen n icht zulässig. 

 Untergeordnete bauliche An lagen sind mit von den  Festse tzungen abweichenden
Dachneigungen oder mit einem Flachdach nur auße rhalb der Vorgärten zulässig. 

 
Gebiet B Eingeschossige Wohne igenheime in o ffener Bauwe ise als Einzelhäuser. 
 Traufenhöhe max. 3,75  m gemessen von der Oberkante des Erdgeschossfußbo-

dens bis zum Schnittpunkt de r senkrechten Ver längerung  der  Außenfassade mit 
der Dachhautaußenkan te. 

 Dachhaut  Dachziege l, Farbskala blau bis schwarz. 
 Garagen  mit Flachdach. In dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie  und 

der nächstliegenden Baugrenze bzw. de ren gedachter  Verlängerung bis zur 
Grundstücksgrenze (=Vorgarten) sind Ga ragen n icht zulässig. 

 Untergeordnete bauliche An lagen sind mit von den  Festse tzungen abweichenden
Dachneigungen oder mit einem Flachdach nur auße rhalb der Vorgärten zulässig. 

 
Gebiet F Zweigeschossige  Reihenhäuser (Hausgruppen) als Wohneigenheime. 
 Traufenhöhe einschließlich Sockel bis 6 ,30 m über  Straßenkrone. 
 Dachaufbauten  sind bis max. 70 % der Fassadenlänge und mit einem Rück-

sprung  von mind . 1,00 m (horizontal gemessen ) zwischen Fassade und Außen-
wand  der Dachaufbauten als Flachdachgauben zulässig . Der Abstand ( lotrecht 
gemessen) zwischen dem First und den Dachaufbauten muss mind. 0,40 m 
betragen. Dacheinschnitte sind unzulässig.  

 Dachhaut  Dachziege l, Farbskala hellbraun bis dunkelbraun. 
 Garagen  mit Flachdach. In dem Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie  und 

der nächstliegenden Baugrenze / Baulinie bzw. deren gedachter  Verlänge rung 
bis zur Grundstücksgrenze (=Vorgarten) sind Garagen nicht zulässig. Ausge-
nommen sind G aragen innerhalb der als Flächen  für Nebenanlagen gekenn-
ze ichneten Bereiche.  

 Untergeordnete bauliche An lagen sind mit von den  Festse tzungen abweichenden
Dachneigungen oder mit einem Flachdach nur auße rhalb der Vorgärten zulässig. 

 Als Mate rial für die Dachaufbauten ist au ssch ließlich Schiefer  schwa rz /anthrazit 
oder naturbelassenes Zinkblech zugelassen.  
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